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Neues ökonomisches System und aktuelle Probleme 
des sozialistischen Zivilrechts

Die nächsten Aufgaben zur weiteren Verwirklichung 
des neuen ökonomischen Systems, deren Beratung auf 
der 14. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands eine große Resonanz ge
funden hat und die eine lebhafte Diskussion erfahren1, 
lenken die Aufmerksamkeit der Juristen in Rechts
praxis und Rechtswissenschaft auf zahlreiche Probleme, 
die bei der Arbeit am Entwurf eines neuen Zivilgesetz
buchs (ZGB) Beachtung verdienen.

Nach dem Abschluß sozialökonomischer und soziologi
scher Untersuchungen haben die Arbeiten am Entwurf 
wesentliche Fortschritte gemacht. Zahlreiche kompli
zierte Probleme der im ZGB zu regelnden einzelnen 
gesellschaftlichen Verhältnisse erhielten auf der Grund
lage der Erkenntnisse dieser Untersuchungen ihre kon
krete juristische Ausgestaltung. Die einzelnen Teile 
und Normen des Entwurfs gewinnen eine den gegen
wärtigen Bedingungen und der künftigen gesellschaft
lichen und ökonomischen Entwicklung entsprechende 
rechtliche Gestalt.
Die Arbeiten am Entwurf des ZGB waren von Beginn 
an davon bestimmt, daß das neue ökonomische System 
der Planung und Leitung auch für dieses Gesetzbuch 
entscheidende Maßstäbe setzt. P a n z e r / P e n i g  
haben zu Recht darauf hingewiesen, daß bei der Aus
arbeitung des Vertragsgesetzes noch nicht alle recht
lichen Schlußfolgerungen aus dem neuen ökonomischen 
System gezogen werden konnten, weil dieses damals 
noch in der Entwicklung begriffen war und ein aus
reichender wissenschaftlicher Vorlauf für komplexe 
gesetzgeberische Lösungen fehlte2. Für die Arbeiten am 
ZGB und für seine endgültige Konzeption ermöglichen 
jedoch die Erfahrungen aus dem neuen ökonomischen 
System weitere Erkenntnisse und Schlußfolgerungen, 
die vor allem zu weiteren wissenschaftlichen und theo
retischen Arbeiten zur Spezifik des Zivilrechts anregen. 
Die Entwicklung der Volkswirtschaft in der zweiten 
Etappe des neuen ökonomischen Systems stellt neue 
Anforderungen an die Ausarbeitung des Rechts. Deshalb 
geben die auf der 14. Tagung des Zentralkomitees der 
SED beratenen neuen Aufgaben Anlaß, in der Arbeit 
am Entwurf des ZGB neue Fragen und Aufgaben zu 
beachten.
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammen-

1 Vgl. W. Ulbricht, Das neue ökonomische System und der 
Perspektivplan (14. Tagung des Zentralkomitees der SED), 
Berlin 1967, S. 35 ff.
2 Vgl. Panzer,' Penig, „Vertragsgesetz und Wirtschaftsrecht“, 
Staat und Recht 1966, Heft 4, S. 603 ff. (607).

hang das Schlußwort des Ersten Sekretärs des Zentral
komitees der SED, Walter U l b r i c h t ,  auf der 14. Ta
gung, das wichtige Ausführungen auch für die Gesetz
gebungsarbeit enthält. Vor allem verdient der Hinweis 
Beachtung, daß alle Maßnahmen der zweiten Etappe 
des neuen ökonomischen Systems und zur Erfüllung des 
Perspektivplans nicht nur vom Standpunkt der wirt
schaftlichen Fragen aus zu beurteilen sind, sondern vom 
Standpunkt der Entwicklung des gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus, vom Standpunkt der Entwick
lung der sozialistischen Gesellschaft und der Lebens
bedingungen sowie der Entwicklung des Bewußtseins 
der Bürger3. Dieser Hinweis verpflichtet uns, auch in 
der gesetzgebenden Arbeit der immer größere Bedeu
tung gewinnenden und deshalb zu vervollkommnenden 
prognostischen Arbeit, die ein hohes Maß wissenschaft
licher Voraussicht der künftigen gesellschaftlichen Ent
wicklung, der künftigen Entwicklung der Lebensbedin
gungen, Bedürfnisse, Interessen und Anschauungen der 
Menschen für die Ausarbeitung gesellschaftlich wirk
samer Rechtsnormen erfordert, besondere Aufmerksam
keit zu schenken4. Unsere sozialökonomischen und sozio
logischen Untersuchungen haben wertvolle analytische 
Voraussetzungen für eine solche Voraussicht geschaffen3. 
Diese bedürfen aber im Prozeß der weiteren Gesetz
gebungsarbeit der ständigen Ergänzung und Vertie
fung.
Die weiteren Arbeiten am Entwurf des ZGB werden 
vor allem dadurch bestimmt, daß die komplexe Aus
arbeitung des ökonomischen Systems des Sozialismus 
und der weitere Aufbau des gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus die Entwicklung der Wirtschaftsgesetz
gebung und den Aufbau des Wirtschaftsrechts erfor
dern6.

Die Arbeiten am Aufbau des Wirtschaftsrechts haben 
mit der VO über die Aufgaben, Rechte und Pflichten 
der volkseigenen Produktionsbetriebe vom 9. Februar 
196? (GBl. II S. 121), deren Entwurf in den vergangenen 
Monaten öffentlich diskutiert worden ist, einen wich
tigen Anfang genommen. Der dazugehörige Entwurf 
einer VO über die Aufgaben, Rechte und Pflichten der

3 W. Ulbricht, a. a. O., S. 36.
4 Vgl. hierzu H. Benjamin, „Grundlagen und Charakter des 
StGB-Entwurfs“, NJ 1967 S. 97 ff. (102).
5 vgl. hierzu Ranke, „Einige Ergebnisse soziologischer Unter
suchungen zur Vorbereitung des Entwurfs eines Zivilgesetz
buchs“, NJ 1965 S. 373 ff.
6 vgl. H. Benjamin, a. a. O., S. 97; U.-J. Heuer, „Neue Öko
nomie verlangt neues Recht“, Neues Deutschland vom 21. Ja
nuar 1967, S. 10.
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